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Organisationssatzung des gemeinsamen 

Kommunalunternehmens  

Zentrale Stelle Rettungsdienst  

Anstalt des öffentlichen Rechts 

 

Aufgrund der §§ 19 d Abs. 2, 19 d Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in 

Verbindung mit § 5 Abs. 6 GkZ und § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein (GO) erlässt die Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts 

nach der Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat vom 02.03.2022 sowie nach der Erklärung 

des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung als 

Kommunalaufsichtsbehörde vom 25.08.2021 gemäß § 57 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein 

(KrO) in Verbindung mit § 108 Abs. 1 Satz 4 GO darüber, der Errichtung der AöR nicht zu 

widersprechen, folgende von den Trägern der AöR durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 

22.02.2022 vereinbarte und zuletzt durch den Verwaltungsrat am 07.05.2024 geänderte 

Organisationssatzung:  
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§ 1 

Name, Rechtsform, Sitz, Dienstsiegel, Dienstherrenfähigkeit 

(1)  Die AöR führt den Namen „Zentrale Stelle Rettungsdienst Schleswig-Holstein“. Sie tritt unter 

diesem Namen im Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet „ZSR AöR 

ZSR.SH“. Die AöR ist eine gemeinsam von den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, 

Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-

Flensburg, Segeberg, Steinburg und Stormarn, den kreisfreien Städten Flensburg, Kiel, 

Lübeck und Neumünster getragene Anstalt des öffentlichen Rechts nach den §§ 19 b ff. GkZ.  

(2)  Sitz der AöR ist Kiel.  

(3)  Die AöR führt das Landessiegel mit der Umschrift „Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR“.  

(4)  Die AöR besitzt Dienstherrenfähigkeit.  

 

§ 2 

Stammkapital, Stammeinlagen, Haftung, Anstaltslast, finanzielle Ausstattung  

(1)  Das Stammkapital der AöR beträgt 30.000,00 Euro, in Worten dreißigtausend Euro. 

(2)  Die Träger der AöR haben folgende Einlagen in Geld auf das Stammkapital zu leisten:  

Kreis Dithmarschen     2.000,00 Euro,  

Kreis Nordfriesland    2.000,00 Euro,  

Kreis Herzogtum Lauenburg   2.000,00 Euro,  

Kreis Ostholstein    2.000,00 Euro,  

Kreis Pinneberg    2.000,00 Euro,  

Kreis Plön     2.000,00 Euro,  

Kreis Rendsburg-Eckernförde  2.000,00 Euro,  

Kreis Schleswig-Flensburg   2.000,00 Euro,  
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Kreis Segeberg    2.000,00 Euro,  

Kreis Steinburg     2.000,00 Euro,  

Kreis Stormarn     2.000,00 Euro.  

Kreisfreie Stadt Flensburg    2.000,00 Euro. 

Kreisfreie Stadt Kiel     2.000,00 Euro. 

Kreisfreie Stadt Lübeck    2.000,00 Euro.  

Kreisfreie Stadt Neumünster   2.000,00 Euro. 

(3)  Die Träger haften nicht für Verbindlichkeiten der AöR, sind aber verpflichtet, die AöR mit 

den für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen finanziellen Mitteln auszustatten.  

(4)  Die Träger sind verpflichtet, der AöR die laufenden Kosten der Aufgabenerfüllung nach 

Maßgabe des Wirtschaftsplanes der AöR zu erstatten.  

(5)  Die Aufteilung der Kosten erfolgt unter den Vertragspartnern und den Trägern der 

Luftrettung zu gleichen Anteilen. 

 

§ 3 

Gegenstand, Aufgaben, räumlicher Wirkungsbereich  

(1)  Die AöR, als die zentrale Stelle nach § 10 Abs. 1 Satz 3 SHRDG erledigt auf Grundlage eines 

Dienstleistungsverhältnisses die Aufgabe, anhand einer standardisierten elektronischen 

Datenerfassung und -auswertung eine regelmäßige Analyse der Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität des Rettungsdienstes vorzunehmen, um daraus mögliche Verbesserungen 

zu ermitteln und deren Umsetzung durch die Rettungsdienstträger und Träger der 

Luftrettung zu begleiten. 

 Dies umfasst im Einzelnen: 

1. die Erarbeitung der zu erfassenden beziehungsweise zu berechnenden 

Indikatoren für die Qualitätssicherung, 
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2. die Festlegungen der Datengrundlage und Standards für den Datenaustausch, 

die Bereitstellung der Infrastruktur für den Datenaustausch, 

3. die Erfassung und Prüfung von Daten der Rettungsleitstellen, des 

Rettungsdienstes i.S.d. § 1 Abs. 2 SHRDG sowie der Luftrettung, optional auch, 

soweit für die Qualitätssicherung im Rettungsdienst erforderlich, Daten der 

Behandlungseinrichtungen gemäß § 10 Absatz 3 SHRDG, 

4. die Analyse und Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten, 

5. die Bereitstellung der Ergebnisse der Datenerfassung und -auswertung (auch 

für die Öffentlichkeit) sowie 

6.  die Führung und Organisation der AöR selbst. 

Zusätzlich übernimmt die AöR die Aufgabe einer Anlauf- und Dokumentationsstelle für 

die Nutzung von Rettungsdiensteinsatzdaten gemäß Artikel 26 DSGVO. 

(2)  Ergänzend kann die AöR eine Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität im 

Rahmen wissenschaftlicher Studien durchführen. 

(3)  Zur Sicherstellung der sachgerechten Umsetzung der Aufgaben aus Abs. 1 und 2 baut die 

AöR ein eigenes Qualitätsmanagement- und Informationssicherheitsmanagementsystem 

auf, entwickelt dieses kontinuierlich fort und lässt die Wirksamkeit und Eignung durch 

akkreditierte Zertifizierungsstellen regelmäßig überprüfen. 

(4)  Die AöR erledigt die in Abs. 1 bis 2 beschriebenen Aufgaben auch für das Land Schleswig-

Holstein und den Kreis Ostholstein, die Träger der Luftrettung sind. Insoweit schließen das 

Land Schleswig-Holstein und der Kreis Ostholstein einen Vertrag mit der AöR über die 

Aufgabenerledigung für die Luftrettung. 

(5)  Die Träger stellen sicher, dass der AöR die für die Qualitätssicherung benötigten Daten zur 

Verfügung gestellt werden und führen die dafür erforderlichen Maßnahmen durch. 

(6)  Die Träger behalten sich vor, die AöR mit der Erledigung weiterer Aufgaben zu beauftragen. 

(7)  Räumlicher Wirkungsbereich ist das gesamte Gebiet des Landes Schleswig-Holstein. 
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§ 4 

Organe, Verwaltung, Beirat 

(1)  Die Organe der AöR sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.  

(2)  Die AöR bildet einen Beirat. 

 

§ 5 

Vorstand 

(1)  Der Vorstand besteht aus einem hauptamtlich tätigen Mitglied.  

(2)  Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat längstens für die Dauer von 5 Jahren bestellt. 

Erneute Bestellungen sind zulässig.  

(3)  Der Vorstand leitet die AöR eigenverantwortlich. Er ist zuständig für alle Aufgaben der AöR, 

soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. Der Vorstand ist 

auch zuständig für alle beamtenrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen und 

Maßnahmen. Der Vorstand ist oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter, soweit nicht 

der Verwaltungsrat oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter ist. Entscheidungen 

über Umstrukturierungen in der Verwaltung der AöR darf der Vorstand nur mit Zustimmung 

des Verwaltungsrats treffen.  

(4)  Der Vorstand vertritt die AöR gerichtlich und außergerichtlich. Dies betrifft insbesondere die 

Abgabe privatrechtlicher Willenserklärungen und anderer privatrechtlicher Erklärungen und 

Gestaltungsakte, die Ausfertigung von Satzungen, die Unterzeichnung öffentlich-rechtlicher 

Verträge, den Erlass von Verwaltungsakten und die Abgabe sonstiger öffentlich-rechtlicher 

Erklärungen. Für arbeits- und beamtenrechtliche Maßnahmen und Anordnungen sowie 

allgemeine oder konkrete Weisungen gegenüber den Bediensteten der AöR gelten die Sätze 

1 und 2 entsprechend.  

(5)  Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu 

unterrichten und dem Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten auf Anforderung Auskunft 

zu erteilen. 
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§ 6 

Verwaltungsrat 

(1)  Jeder Träger entsendet für die Dauer von fünf Jahren ein Mitglied in den Verwaltungsrat. 

Zusätzlich entsendet das Land Schleswig-Holstein für die Dauer von fünf Jahren ein Mitglied 

in den Verwaltungsrat. Erneute Entsendung der Mitglieder in den Verwaltungsrat ist 

möglich.  

(2)  Die zuständigen Organe der Träger benennen jeweils ein stellvertretendes 

Verwaltungsratsmitglied. Im Falle der Verhinderung eines Verwaltungsratsmitglieds wird 

dieses Mitglied durch das stellvertretende Verwaltungsratsmitglied vertreten.  

(3)  Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden für die 

Dauer von fünf Jahren. Eine Abwahl ist jederzeit möglich, indem der Verwaltungsrat aus 

seiner Mitte eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden wählt. Scheidet die 

Vorsitzende oder der Vorsitzende aus dem Verwaltungsrat aus, so hat der Verwaltungsrat 

eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden für die Dauer von fünf Jahren zu 

wählen. Im Falle der Verhinderung wird die Vorsitzende oder der Vorsitzende durch eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter vertreten, für deren oder dessen Wahl, Wahlzeit 

und Abwahl die Sätze 1 bis 3 entsprechend gelten.  

(4)  Das jeweils vom Träger entsandte Verwaltungsratsmitglied hat das Organ des Trägers, das 

ihn entsendet hat, über alle für den jeweiligen Träger bedeutsamen Vorgänge der AöR zu 

unterrichten und dem Träger, das ihn entsendet hat, auf Verlangen Auskunft über alle 

Vorgänge der AöR zu erteilen.  

(5)  Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig und erhalten kein Sitzungsgeld.  

(6)  Für die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates gelten §§ 22 ff. 

Gemeindeordnung (GO) entsprechend. 
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§ 7 

Zuständigkeit des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. § 5 Absatz 5 gilt 

entsprechend. Der Verwaltungsrat hat auch das Recht, sich die Akten der AöR vorlegen zu 

lassen und einzusehen. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht, den Vorstand zu 

befragen.  

(2)  Der Verwaltungsrat entscheidet über  

1.  den Erlass von Satzungen im Rahmen der Aufgaben der AöR sowie die 

Änderung der Organisationssatzung;  

2.  die Beteiligung der AöR an anderen juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts, anderen juristischen Personen des Privatrechts sowie sonstigen 

Gesellschaften, Verbänden und Vereinigungen;  

3.  die Bestellung und Abberufung des Vorstandes, die Regelung des 

Dienstverhältnisses mit der zum Vorstand bestellten Person; zudem obliegt 

dem Verwaltungsrat die Aufgabe der obersten Dienstbehörde und des 

Dienstvorgesetzten des Vorstands;  

4.  die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes, die Zustimmung zu 

außerplanmäßigen Ausgaben sowie zu überplanmäßigen Ausgaben, sofern die 

Ausgaben den betreffenden Ansatz im Wirtschaftsplan um mehr als 50.000,- 

Euro übersteigen; 

5.  die Veräußerung und den Erwerb von Anlagevermögen, insbesondere Erwerb, 

Kauf, Tausch und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten, wenn das Geschäft nicht im Wirtschaftsplan enthalten ist und einen 

Gegenstandswert von 100.000,00 Euro überschreitet; 

6.  die Festsetzung von Tarifen und Entgelten für Leistungen der AöR;  

7.  den Vorschlag an die Prüfungsbehörde für die Bestellung der 

Abschlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers;  

8.  die Feststellung des Jahresabschlusses;  

Vorlage 0271/2023/DS Satzungsänderung ZSR AöR Anlage



ZSR.SH| Organisationssatzung   v2 

 Seite 8 von 17 

9.  die Ergebnisverwendung;  

10.  die Entlastung des Vorstands;  

11.  den Abschluss von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Verträgen mit 

einem der Träger oder mehreren der Träger;  

12.  Stundungen, wenn der Betrag im Einzelfall 50.000,00 Euro überschreitet;  

13.  den Erlass und die Niederschlagung von Forderungen, wenn der Betrag im 

Einzelfall 50.000,00 Euro überschreitet;  

14.  die Gewährung und Aufnahme von Darlehen, die nicht im Wirtschaftsplan 

enthalten sind;  

15.  die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und 

die Stellung von Sicherheiten für Dritte;  

16.  den Verzicht auf Ansprüche und den Abschluss von Vergleichen, wenn der 

Betrag im Einzelfall 50.000,00 Euro überschreitet;  

17.  die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB;  

18.  die Aufnahme von weiteren Trägern, den Austritt von Trägern; 

19. die Übernahme zusätzlicher Aufgaben 

20. die Erledigung weiterer Aufgaben 

21.  die Aufhebung der AöR.  

(3)  In unaufschiebbaren Angelegenheiten kann der Vorstand im Einvernehmen mit der oder 

dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats die notwendigen Maßnahmen treffen, wenn die 

Zustimmung oder Entscheidung des Verwaltungsrats nicht rechtzeitig eingeholt werden 

kann. Der Vorstand hat den Verwaltungsrat von den getroffenen Maßnahmen unverzüglich 

zu unterrichten. Im Übrigen gilt § 65 Abs. 4 GO entsprechend.  

(4)  Gegenüber dem Vorstand vertritt die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats die AöR 

gerichtlich und außergerichtlich. Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt die 
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AöR gerichtlich und außergerichtlich, wenn noch kein Vorstand vorhanden oder der 

Vorstand handlungsunfähig ist.  

 

§ 8 

Einberufung, Sitzungsleitung, Beschlussfähigkeit 

(1)  Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung der oder des Vorsitzenden zusammen. 

Die Einladung muss Tageszeit und Ort der Sitzung und die vorgesehene Tagesordnung 

angeben. Sie muss den Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens am siebten Tag vor der 

Sitzung zugehen. Die Einladungen sollen den stellvertretenden Mitgliedern des 

Verwaltungsrats nachrichtlich übersandt werden. Die konstituierende Sitzung des 

Verwaltungsrates berufen die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder des 

Städteverbandes Schleswig-Holstein und Schleswig-Holsteinischen Landkreistages ein. Sie 

nehmen bis zur Wahl einer Vorsitzenden oder eines Vorsitzenden diese Funktion 

kommissarisch wahr. 

(2)  Der Verwaltungsrat ist mindestens einmal je Halbjahr einzuberufen. Er muss außerdem 

unverzüglich einberufen werden, wenn dies ein Viertel der Mitglieder des Verwaltungsrats 

unter Angabe des Beratungsgegenstands verlangt.  

(3)  Die oder der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat tagt 

in nichtöffentlicher Sitzung, es sei denn der jeweilige Beratungsgegenstand ist nach 

höherrangigen Vorschriften öffentlich zu behandeln. Im Einzelfall kann der Verwaltungsrat 

beschließen, öffentlich zu tagen. Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats 

teil. Ihm ist auf Verlangen das Wort zu erteilen. Der Verwaltungsrat kann den Vorstand von 

den Sitzungen durch Beschluss ausschließen, sofern ein oder mehrere 

Beratungsgegenstände dieses aus Sicht des Verwaltungsrats erfordern. Der Verwaltungsrat 

kann die Teilnahme weiterer Bediensteter der AöR oder ihrer Träger zulassen.  

(4)  Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates 

ordnungsgemäß geladen sind und mindestens zwei Drittel der kreisfreien Städte und Kreise 

vertreten sind. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende soll die Beschlussfähigkeit zu Beginn 

jeder Sitzung prüfen. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände 
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darf nur Beschluss gefasst werden, wenn die Angelegenheit dringlich ist und der 

Verwaltungsrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt.  

(5)  Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit des Verwaltungsrats zurückgestellt 

worden und wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 

Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 

beschlussfähig, wenn bei der zweiten Ladung auf diese Folge ausdrücklich hingewiesen 

wurde. 

(6)  Über die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese 

wird von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden unterzeichnet und den Mitgliedern 

des Verwaltungsrats sowie nachrichtlich deren Stellvertreterinnen und Stellvertretern 

übersandt. Erhebt bis zur darauffolgenden Sitzung nach Erhalt der Niederschrift niemand 

Einwendungen, so gilt die Niederschrift als genehmigt.   

(7) Die Sitzungen des Verwaltungsrats können in Form von Video- oder Telefonkonferenzen 

abgehalten werden, soweit der Verwaltungsrat nicht in öffentlicher Sitzung tagt. 

(8) Beschlüsse des Verwaltungsrats können auch im schriftlichen oder elektronischen 

Umlaufverfahren gefasst werden. Die Regelungen gemäß Abs. 7 gelten entsprechend. 

(9) Ein Vertreter oder eine Vertreterin des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages und des 

Städteverbandes Schleswig-Holstein wird als Gast zu den Sitzungen des Verwaltungsrates 

eingeladen. Er/Sie verfügt über kein Stimmrecht. 

 

§ 9 

Beschlussfassung, Zustimmungsvorbehalte der Träger 

(1)  Stimmberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrats sind die Vertreter der Träger sowie der 

Vertreter des Landes Schleswig-Holstein.  

(2)  Jedes stimmberechtigte Mitglied des Verwaltungsrats hat eine Stimme je 100 Euro Einlage 

des Trägers, der das betreffende Mitglied entsandt hat. Das vom Land Schleswig-Holstein 

entsandte Mitglied hat 20 Stimmen.  
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(3)  Beschlüsse des Verwaltungsrats kommen, soweit nachstehend oder in gesetzlichen 

Vorschriften nichts Abweichendes geregelt ist, zustande, wenn mehr Ja- als Neinstimmen 

abgegeben werden.  

(4)  Entscheidungen über  

1.  Änderungen der Aufgaben und des Gegenstands der AöR sowie der Höhe des 

Stammkapitals,  

2.  die Beteiligung der AöR an anderen juristischen Personen des öffentlichen 

oder privaten Rechts,  

3. die Aufstellung des fünfjährigen Finanzplans, des Wirtschaftsplans sowie über 

die Ergebnisverwendung, 

4.3.  die Aufnahme von weiteren Trägern oder den Austritt von Trägern, 

5.4.  der Abschluss von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verträgen mit 

anderen kommunalen Verwaltungsträgern über die Erledigung von Aufgaben 

und  

6.5.  die Verschmelzung, Umwandlung oder Aufhebung der AöR  

bedürfen neben der Beschlussfassung des Verwaltungsrats der Zustimmung aller 

Träger und in den Fällen des Abs. 4 Nr. 1, 3, und 5 auch des Landes.  

(5)  Für die Änderung oder Aufhebung von Abs. 1 bis 4 sowie dieses Abs. 5 gilt Abs. 4 

entsprechend. 

 

§ 10 

Beirat 

Dem Beirat gehören Vertreter der Rettungsdienstträger, der Träger der Luftrettung, und der 

Kostenträger an. Die gleichzeitige Mitgliedschaft im Verwaltungsrat und im Beirat ist zulässig. Der 

Beirat berät die Organe der AöR in Fragen der fachlichen Aufgabenwahrnehmung sowie in 
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Grundsatzangelegenheiten. Näheres regelt eine vom Verwaltungsrat beschlossene 

Geschäftsordnung für den Beirat.  
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§ 11 

Personalausstattung, personelle Unterstützung, Rechte und Aufgaben der 

Beteiligungsverwaltungen der Träger   

(1)  Die AöR verfügt über eigene Bedienstete und kann Bedienstete im Rahmen des Stellenplans 

einstellen.  

(2)  Die AöR kann sich von Bediensteten der Träger unterstützen und beraten lassen.  

(3)  Die Beteiligungsverwaltungen der Träger dürfen sich, soweit andere Rechtsvorschriften 

nicht entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten der AöR informieren, an den 

Sitzungen des Verwaltungsrats und des Beirates teilnehmen und Unterlagen einsehen.  

 

§ 12 

Verpflichtungserklärungen 

(1)  Erklärungen, durch die die AöR verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind 

vom Vorstand handschriftlich zu unterzeichnen.  

(2)  Wird für ein Geschäft oder einen Kreis von Geschäften eine Bevollmächtigte oder ein 

Bevollmächtigter bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form des Abs. 1.  

(3)  Die Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn der Wert der Leistung der AöR aufgrund der 

Verpflichtungserklärung den Betrag von 200,00 Euro im Einzelfall oder 2.400,00 Euro 

jährlich nicht übersteigt. 

 

§ 13 

Wirtschaftsführung, Rechnungswesen 

(1)  Die AöR ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des Zwecks der AöR zu führen. Der 

Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung sind den Trägern so rechtzeitig 

zuzuleiten, dass die Kreistage bzw. Ratsversammlungen der Träger den Wirtschaftsplan 

nach § 16 Abs. 2 Satz 2 KUVO jeweils vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Kenntnis nehmen 

können.  
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(2)  Der Vorstand hat den Jahresabschluss, und den Lagebericht und die Erfolgsübersicht 

innerhalb von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach 

Durchführung der Abschlussprüfung und Übersendung des Berichts über die 

Abschlussprüfung durch die Prüfungsbehörde dem Verwaltungsrat zur Feststellung 

vorzulegen. Die allgemeinen Vorschriften, die Vorschriften über den Ansatz, die Bilanz, die 

Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertung über den Anhang, die nach dem Dritten Buch 

des Handelsgesetzbuches (Erster und Zweiter Abschnitt) für den Jahresabschluss der großen 

Kapitalgesellschaften gelten, finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der KUVO 

nichts anderes ergibt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand unter 

Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, die 

Erfolgsübersicht und der Bericht über die Abschlussprüfung sind den Trägern sowie dem 

Land zuzuleiten. 

 

§ 14 

Wirtschaftsjahr 

Wirtschaftsjahr der AöR ist das Kalenderjahr.  

 

§ 15 

Vergütungsoffenlegung 

Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne von § 285 Nummer 9 

des Handelsgesetzbuches (HGB) des Vorstandes sowie die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 

gewährten Leistungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Maßgabe des § 14 Abs. 1 

GkZ zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitgliedes 

dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 

Buchstabe a HGB; die individualisierte Ausweispflicht gilt auch für 

a)  Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung 

ihrer Tätigkeit zu gesagt worden sind, und für deren Voraussetzungen, 

b)  Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung 

ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der AöR 
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während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag 

unter Angabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze, 

c)  während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und  

d)  Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des 

Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des 

Geschäftsjahres gewährt worden sind.  

 

§ 16 

Bekanntmachungen 

(1)  Bekanntmachungen der AöR erfolgen nach den §§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4 der Landesverordnung 

über die örtliche Bekanntmachung und Verkündung (BekanntVO) durch Bereitstellung auf 

der Internetseite der AöR. 

(2)  In der Form nach Abs. 1 sind auch die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung 

des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

bekannt zu machen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind an sieben Tagen 

öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung ist auf die Auslegung und auf den Ort 

hinzuweisen, an dem der Jahresabschluss und der Lagebericht eingesehen werden können.  

(3)  Jede Person kann sich von der AöR, Reventloualle 6, 24105 Kiel, kostenpflichtig Satzungen 

zusenden lassen. Textfassungen der Satzungen werden am Sitz der AöR zur Mitnahme 

bereitgehalten.  

 

§ 17 

Austritt von Trägern 

(1)  Hat ein Träger den öffentlich-rechtlichen Vertrag, mit dem die AöR errichtet wurde oder mit 

dem der Träger der AöR beigetreten ist, gekündigt, so erfolgt der Austritt des Trägers durch  

 Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Träger und der 

AöR  
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und  

 Änderung dieser Satzung.  

Der Austritt bedarf nach Maßgabe von § 19 d Abs. 4 Satz 2 GkZ der Zustimmung aller Träger 

und ist nach § 19 d Abs. 4 Satz 2 GkZ der zuständigen Aufsichtsbehörde nach § 20 GkZ 

anzuzeigen.  

(2)  Der austretende Träger erhält die von ihm auf das Stammkapital geleistete Bareinlage 

zurück gezahlt. Eine Verzinsung von Bareinlagen erfolgt nicht.  

(3)  Zusätzlich zur Stammeinlage von einem oder mehreren Trägern erbrachte Nebenleistungen 

werden nicht an den betreffenden Träger zurückgegeben oder zurückgezahlt. Insoweit 

erfolgt auch keine Entschädigung in Geld.  

(4)  Der austretende Träger ist zur Zahlung eines angemessenen Ausgleichsbetrages an die AöR 

verpflichtet. Dies gilt nicht, soweit sich der austretende Träger und die AöR in dem nach 

Abs. 1 abzuschließenden Vertrag auf die Übernahme von Beamtinnen und Beamten der AöR 

durch den austretenden Träger und auf den Wechsel von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern von der AöR zum austretenden Träger verständigen und diese 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Wechsel einverstanden sind. Der 

austretende Träger und die AöR können vertraglich Regelungen treffen, die von den Abs. 1 

bis 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 abweichen.  

(5)  Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht, wenn der Verwaltungsrat nach einer Kündigung der 

Trägerschaft durch einen oder mehrere Träger die Aufhebung der AöR nach § 18 beschließt, 

bevor der Austritt oder die Austritte wirksam geworden ist bzw. sind. In diesem Fall gilt die 

Kündigung der Trägerschaft zugleich als Zustimmung zur Aufhebung nach 

§ 19 d Abs. 4 Satz 2 GkZ.  

 

§ 18 

Aufhebung der AöR, Liquidation  

(1)  Die Aufhebung der AöR erfolgt durch einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats und die 

nachfolgende Zustimmung aller Träger. Bei der Beschlussfassung des Verwaltungsrats ist 

der Vertreter bzw. sind die Vertreter des Trägers oder der Träger, der oder die zuvor eine 
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Kündigung der Trägerschaft ausgesprochen hat bzw. haben, von der Abstimmung 

ausgeschlossen.  

(2)  Nach der Aufhebung ist die AöR zu liquidieren. Für die Liquidation ist der Vorstand 

zuständig. Forderungen der AöR gegenüber Dritten sind geltend zu machen; 

Verbindlichkeiten der AöR sind zu erfüllen. Das danach verbleibende Vermögen ist unter 

den Trägern nach dem Verhältnis ihrer Stammeinlagen zu verteilen. Soweit das Vermögen 

aus Geld, in hinreichend kleiner Stückelung handelbaren Wertpapieren, Forderungen 

gegenüber Banken oder ähnlichen Gegenständen besteht, ist das Vermögen durch Zahlung, 

Banküberweisung, Abtretung, Übertragung, Übergabe o. ä. zu verteilen. Andere 

Vermögensgegenstände sind im Zuge der Liquidation zu veräußern, soweit sich die Träger 

nicht vertraglich über die Aufteilung oder Verteilung einigen. Nebenleistungen, die ein 

Träger oder mehrere Träger zusätzlich zur Stammeinlage erbracht haben, werden nicht 

gesondert zurückgegeben oder entschädigt.  

(3)  Übersteigen die Verbindlichkeiten der AöR das Vermögen der AöR, so haben die Träger die 

AöR zu gleichen Teilen mit den für die Erfüllung der Verbindlichkeiten der AöR 

erforderlichen Mitteln auszustatten.  

(4)  Die Träger sollen die Übernahme der Beamtinnen und Beamten der AöR durch die Träger 

sowie den Wechsel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der AöR zu den Trägern 

durch Vertrag einvernehmlich regeln. Im Übrigen gilt für die Beamtinnen und Beamten 

§ 27 Abs. 3 LBG in Verbindung mit § 16 Abs. 3 BeamtStG.  

 

§ 19 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die vorstehende Satzung 

wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.  

 

 

Kiel, den [_____] 

Vorstand der ZSR.SH 
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